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nur in der sich hiernach ergebenden Höhe zugrunde zu legen.

als Mehrbelastungen auf einzelne ihnen angehürige Gemeinden nnterzuverwlen.

Anlage 13.

Vericht und Antrag DusachNr >
des Provinzialausschusses»

betreffend Änderung des § ,2 der Satzung der candesbank der Nheinprovinz.

Nach § 31 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage uud Kreistage erf^
landtag vorzunehmenden Wahlen, foweit nicht gesetzlich etwas an
Wahlzeit des wählenden Provinziallandtages. Durch die vom Pro^Mlausschuß '" °er ^^
5./L März 1926 beschlossene Wahlordnung ist diese Bestimmung ' '
vorzunehmenden Wahlen für anwendbar erklärt worden. Die ^.

..§ 1. Anf die vom Provinzialausschuß auf Grund gesetzlicher oder statutarischerAn^ "°^

.^e^n^^r^dem"^^ ^^N^
Kommissionen usw., die vom Provinzial andtag und Provmzmlausschußzu ^ ^ deshalb im
politischen Zusammensetzungder Wahlkörperschaftenmöglichst Nechn "S ««»en ouen n Y

Anschluß an die Neuwahl der Wahlkörperschafteugleichfalls neu zu wähle, smd P^inzial-
^n ? 12 der Satzung der Landesbank für die Nheinprovinz ist

des Verwaltungsrats auf dw D^ ^"^otzd 'm lst'eine
gleiche Dauer, für die jeweils der Provinzialausschuß °ew<chlt "^ ' ^ ^
Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Landesb^
Wahl des Provinzialausschusseszur Zeit nicht Die letzte Neuwahl
beim Verwaltungsrat der Landesbank ewe andere ist als be^ ^^ vom 19. Dezember

dank erforderlich dahingehend, daß m dem Satz 2 des § 12 Abs. l, wemie

., «37»°m°;«^^,3"u! d. «««er »°n 4 «.» °°««>«°n ».°.>°d«n »"d dem
Landeshauptmann der Nhemprovmz , Streichung wird erreicht, daß

die Worte ..auf die Dauer f?d vm,7 Provinzialausschuß vorzunehmendennunmehr der vorerwähnte 8 1 der Wahlordnung für ow oom 4- ° Provinziallandtage und
Wahlen in Verbindnng mit dem vorerwähnten § 31 des WaM ^^ ^ ^^^^^
Kreistage auch auf die Wahl des Verwaltung^ Wahlordnung ja mit den

'^itIm?ab3A eine Me^ng^mmnng ^ebe^d^
Uo^^oo^i^s^^^^ '"" "'^"'immt, etwa
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